
Verordnung 
über die Erhebung von Gebühren 

durch die Baukammer Berlin 
vom 30. Mai 2017 

 

 

Auf Grund des § 64 Abs. 1 des Berliner Ar-

chitekten- und Baukammergesetzes vom 

06. Juli 2006 (GVBl. S. 720), das zuletzt durch 

Gesetz vom 7. Juli  2016 (GVBl. S. 425) ge-

ändert worden ist, verordnet die Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen im Einvernehmen mit der Senats-

verwaltung für Finanzen: 

 

 

§ 1 

Gebührenerhebung 

 

(1) Die Baukammer Berlin erhebt für die 

Inanspruchnahme ihrer Einrichtung Verwal-

tungsgebühren nach dieser Verordnung. 

 

(2) Soweit nicht diese Verordnung beson-

dere Vorschriften enthält, sind die Vor-

schriften der Verwaltungsgebührenord-

nung in der Fassung vom 13. November 

1978 (GVBl. S 2410), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 7. Dezember 

2001 (GVBl. S. 632), in der jeweils gel-

tenden Fassung anzuwenden. 
 

 

§ 2 

Verfahren vor den Ausschüssen 

 

(1) Im Verfahren vor den Ausschüssen wer-

den folgende Gebühren erhoben: 

 

1. für die Eintragung in die Liste der Bera-

tenden Ingenieure, soweit ein Fall des § 35 

Abs. 1 des Berliner Architekten- und Bau-

kammergesetzes vorliegt, 

150 Euro, 

 

2. für die Eintragung in die Liste der Bera-

tenden Ingenieure von Bewerbern, die 

bereits in derselben Fachrichtung in einer 

entsprechenden Liste der Ingenieurkam-

mer eines anderen Bundeslandes einge-

tragen waren, nach § 35 Abs. 2 des Berli-

ner Architekten- und Baukammergesetzes, 

75 Euro, 

 

3. für die Eintragung in die Liste Beratender 

Ingenieure, soweit es sich um nicht im 

Bauwesen tätige Beratende Ingenieure 

handelt, 

150 Euro, 

 

4. für die Eintragung in die Verzeichnisse 

der Pflichtmitglieder gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 

2 bis 4 des Berliner Architekten- und Bau-

kammergesetzes, 

30 Euro, 

 

5. für die Umschreibung wegen Statusän-

derung auf Antrag des Kammermitgliedes, 

 

50 Euro, 

 

6. für die Eintragung in die Liste der Bauvor-

lageberechtigten nach § 65 Absatz 2 der 

Bauordnung für Berlin vom 29. September 

2005 (GVBl. S. 495), die zuletzt durch Gesetz 

vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 361) geändert 

worden ist, 

100 Euro, 

 

7. für die Führung in der Liste der Bauvorla-

geberechtigten nach § 65 Absatz 2 der 

Bauordnung für Berlin hinsichtlich der 

Nichtmitglieder jährlich, 

50 Euro, 

 

8. für die Eintragung in die Liste der Trag-

werksplaner nach § 66 Absatz 2 der Bau-

ordnung für Berlin, 

200 Euro, 

 

9. für die Führung in der Liste der Trag-

werksplaner nach § 66 Absatz 2 der Bau-

ordnung für Berlin hinsichtlich der Nicht-

mitglieder jährlich, 

50 Euro, 

 

10. für die Anerkennung ausländischer Stu-

dienabschlüsse nach den §§ 2 bis 5 des 

Ingenieurgesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 1. November 2011 

(GVBl. S. 690), das zuletzt durch Artikel 14 

des Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 

226) geändert worden ist, 

200 Euro, 

 

11. für die Durchführung einer Ausgleichs-

maßnahme, insbesondere einer Eignungs-

prüfung, nach dem Ingenieurgesetz vor 

dem Anerkennungsgremium der Baukam-

mer Berlin und die Feststellung der Voraus-

setzungen zur Anerkennung der Qualifika-

tionen, 

1.000 Euro, 

 



12. für die Anerkennung der Prüfsachver-

ständigen für energetische Gebäudepla-

nung nach § 6 der EnEV-Durchführungs-

verordnung Berlin vom 18. Dezember 2009 

(GVBl. S. 889), die durch Verordnung vom 

17. Dezember 2010 (GVBl. S. 665) geändert 

worden ist, 

500 Euro. 

 

(2) Wird der Antrag auf Vornahme einer 

Amtshandlung nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 

abgelehnt oder wird er, ohne dass die 

Amtshandlung abgeschlossen ist, zurück-

genommen, nachdem bereits mit der 

sachlichen Bearbeitung begonnen wor-

den ist, so wird lediglich eine halbe Gebühr 

erhoben. 

 

(3) Die Gebühren nach Absatz 1 erhöhen 

sich im Falle einer Anhörung um 50  bis 100 

Euro. 

 

 

§ 3 

Schlichtungsverfahren 

 

(1) Im Verfahren vor dem Schlichtungsaus-

schuss nach § 49 des Berliner Architekten- 

und Baukammergesetzes werden die fol-

genden Gebühren erhoben, soweit sich 

die Streitigkeit durch das Verfahren erle-

digt: 

 

1. in nicht vermögensrechtlichen Streitig-

keiten entsprechend Umfang, Schwierig-

keit und der Bedeutung der Sache für jede 

notwendige Sitzung des Ausschusses 

250 Euro, 

höchstens jedoch 1.000 Euro, 

 

2. in vermögensrechtlichen Streitigkeiten 

 

a) bei einem Wert des Streitgegenstandes 

bis zu 10.000 Euro einschließlich von dem 

maßgebenden 

Beitrag 3 vom Hundert, 

 

b) von dem Mehrbetrag bis zu 30.000 Euro 

einschließlich 2 vom Hundert, 

 

c) von dem Mehrbetrag bis zu 50.000 Euro 

einschließlich 1 vom Hundert, 

 

d) von dem Mehrbetrag bis zu 250.000 Euro 

einschließlich 0,5 vom Hundert, 

 

e) von dem Mehrbetrag über 250.000 Euro 

 0,2 vom Hundert, 

mindestens jedoch  250 Euro. 

 

(2) Im schriftlichen Verfahren ist die Gebühr 

auf drei Viertel zu ermäßigen. Erledigt sich 

ein Schlichtungsverfahren außerhalb eines 

schriftlichen Verfahrens ohne Schlichtungs-

verhandlung, so ist die Gebühr auf die 

Hälfte zu ermäßigen. 

 

(3) Gebührenpflichtig ist, wer in einem 

Vergleich vor dem Schlichtungsausschuss 

die Kosten ganz oder teilweise übernom-

men hat. Im Übrigen bestimmt der Schlich-

tungsausschuss nach billigem Ermessen, 

wer die Gebühren zu tragen hat. 

 

 

 

§ 4 

Sachverständigenwesen 

 

Für den Antrag auf öffentliche Bestellung 

zum Sachverständigen, für die Erweiterung 

oder Verlängerung der öffentlichen Bestel-

lung zum Sachverständigen sowie für die 

Anerkennung als Sachverständiger werden 

folgende Gebühren erhoben: 

 

1. für die Bearbeitung des Antrages ein-

schließlich der Bestellung, Ausfertigung des 

Ausweises und Bereitstellung des Stempels 

sowie der Bekanntmachung 

550 Euro, 

(Diese Gebühr ist im Voraus zu entrichten 

und wird im Falle der Nichtbestellung nicht 

erstattet.) 

 

2. für die Inanspruchnahme eines Fach-

gremiums zur Überprüfung der besonderen 

Sachkunde 

1.500 Euro, 

(Diese Gebühr ist im Voraus zu entrichten. 

Übersteigt die Vorauszahlung den nach 

Abschluss der Überprüfung ermittelten tat-

sächlichen Aufwand der Baukammer Ber-

lin, so ist die Gebühr um den Unterschieds-

betrag zu ermäßigen. Im umgekehrten Fall 

erhöht sich die Gebühr entsprechend.) 

 

3. für die Durchführung eines Verfahrens 

nach § 6 der Verfahrensordnung der Bau-

kammer Berlin für die öffentliche Bestellung 

und Vereidigung von Sachverständigen 

vom 29. Mai 2002 (GVBl. S. 

2265)(Öffentliche Bestellung und Vereidi-

gung eines bereits durch eine andere Insti-

tution öffentlich bestellten Sachverständi-

gen) 



250 Euro, 

 

4. für jede Erweiterung der öffentlichen 

Bestellung um ein zusätzliches Fachgebiet 

wird Nummer 2 entsprechend angewen-

det 

 

5. für jede Verlängerung der öffentlichen 

Bestellung 

350 Euro, 

 

6. für die zusätzliche Bearbeitung ergänzter 

Antragsunterlagen 

200 Euro. 

 

7. 

- aufgehoben - 

 

 

§ 5 

Auskünfte und Gutachten 

 

 (1) Gebühren werden nach Zeitaufwand 

erhoben: 

 

1. für die Erteilung einer schriftlichen oder 

mündlichen Auskunft je angefangene 

Stunde 

40 Euro, 

 

2. für die Erstellung eines Gutachtens oder 

die Abgabe einer schriftlichen Stellung-

nahme je angefangene Stunde 

60 bis 80 Euro. 

 

 (2) Bei geringem Aufwand kann auf die 

Gebühr verzichtet werden. 

 

 

§ 6 

Sonstige Leistungen 

 

Gebühren werden ferner erhoben: 

 

1. für die Erteilung einer Bescheinigung je 

nach dem Umfang der erforderlichen Fest-

stellungen 

10 bis 50 Euro, 

 

2. für die Erteilung einer Zweitausfertigung 

einer Eintragungsurkunde 

15 Euro, 

 

3. für eine Beglaubigung je angefangene 

Seite 

1 Euro, 

mindestens aber 

3 Euro, 

 

4. für Abschriften je Seite 

3 Euro, 

 

5. für Vervielfältigungen 
a) je Seite im Format DIN A 4 50 Cent, 

b) je Seite im Format DIN A 3    1 Euro, 

 

6. für Auszüge aus der Liste der Beratenden 

Ingenieure oder den Verzeichnissen 
a) je Seite im Format DIN A 4 1 Euro, 

b) je Seite im Format DIN A 4 auf Etiketten 1,50 Euro. 

c)                       - aufgehoben - 

 

§ 7 

Übergangsregelungen 

 

Bei Amtshandlungen, die einen Antrag 

voraussetzen, sind die bei Antragstellung 

geltenden Vorschriften anzuwenden, so-

weit sie für die Gebührenschuldner günsti-

ger sind. Im Übrigen richtet sich die Gebüh-

renerhebung nach den Vorschriften, die 

bei Vollendung der Amtshandlung gelten. 

 

 

§ 8 

Inkrafttreten  

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der 

Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-

blatt für Berlin in Kraft. 

 

Berlin, den 30. Mai 2017 

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

und Wohnen 

 

Katrin L o m p s c h e r  


